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Die LDK möge die folgenden Forderungen der 
GEW Sachsen-Anhalt für die Tarifrunde TVL 
2019 beschließen: 
 
Manteltarifliche Forderungen: 
§§ 12/13/14 TVL 
Die §§ 12, 13, 14 sind sinngemäß für die Ein-
gruppierung von Funktionsstelleninhabern zu 
übernehmen. Insbesondere soll vertretungs-
weise höherwertige Tätigkeit entsprechend 
vergütet werden.  
 
§ 16 TVL 
1. Es ist jede Art von Berufserfahrung für die 

Stufenzuordnung anzuerkennen, nicht nur 
die aus einem Arbeitsverhältnis. Beschäf-
tigte sammeln ihre Berufserfahren auch oft 
in Honorarverhältnis oder in einem Beam-
tenverhältnis. Beides wir bei den derzeiti-
gen Formulierung nicht anerkannt (Absatz 
2, Satz 3) 

2. Berufserfahrungen beim selben Arbeitge-
ber sind auf jeden Fall anzuerkennen, nicht 
nur dann, wenn zwischen dem vorherigen 
und dem neuen Arbeitsverhältnis weniger 
als 6 (bei Wissenschaftlern 12) Monate lie-
gen (Protokollerklärung 3).  

3. In den Hochschulen sollen die Zeiten mit 
Stipendien (z. B. Promotionsstipendien, 
Graduiertenförderung) als Berufserfahrung 
angerechnet werden.  

4. Die Möglichkeiten des  Absatzes 2, Satz 4 
sind weitgehend auszuschöpfen. Es geht 
dabei um die Anerkennung förderlicher 
Zeiten für die Stufenzuordnung. Diese Re-
gelung wird derzeit in Sachsen-Anhalt nicht 
angewendet, weder im Bereich der Schu-
len, noch der Hochschulen, obwohl die Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Sie ist für Be-
schäftigte wichtig, da zwischen der Stufe 1 
und der Stufe 6 in der Entgeltgruppe 13 
1786, 39 Euro liegen, ca. 350 Euro je Stu-
fenaufstieg, also ein nicht unerheblicher 
Betrag.  

5. Auch die Regelungen des Absatzes 5 sind, 
neben der derzeitigen Zulage-Zahlung für 
Kolleginnen und Kollegen, die in „unbelieb-
teren“ Teilen von Sachsen-Anhalt einge-
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setzt sind weiterhin anzuwenden.  
 
§ 17 TVL 
Zeiten einer Unterbrechung der Tätigkeit sind 
unschädlich für die Stufenlaufzeit, die Aufzäh-
lungen sind zu streichen. Weiterhin ist die Zeit 
der Elternzeit bis zu drei Jahren auf die Stufen-
laufzeit anzurechnen (Absatz 3 S. 2). 
Bei Höhergruppierungen werden die Beschäf-
tigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in 
der niedrigeren Entgeltgruppe haben.  
 
§ 20 TVL 
Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 
Beschäftigte haben Anspruch auf eine Jahres-
sonderzahlung. (Der Nebensatz – die am 1. 
Dezember im Arbeitsverhältnis stehen – ist zu 
streichen.) 
§ 30 TVL 
Absatz 3 ist so zu verändern, dass Befristun-
gen ohne sachlichen Grund unattraktiv wer-
den. 
(3) Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachli-
chen Grund hat 24 Monate nicht zu unter-
schreiten. Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat 
der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefriste-
te Weiterbeschäftigung möglich ist. 
 
Teil II, Anlage A, Tätigkeitsmerkmale für be-
stimmte Beschäftigungsgruppen 
Abschnitt:  20. Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst 
Hier der Abschnitt 20.6 Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen 
Folgende Formulierung muss in diesem Ab-
schnitt ergänzt werden, um bei den Heilerzie-
hungspfleger*innen eine Gleichstellung mit 
den Erzieher*innen zu erreichen: 
 
Entgeltgruppe 9 
3. Heilerziehungspfleger*innen mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätigkeit 
und besonders schwierigen fachlichen Tätig-
keiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 
 
Entgeltgruppe 8 
3. Heilerziehungspfleger*innen mit staatlicher 
Anerkennung 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 
 
Im Anschluss muss zusätzlich eine Verände-
rung der Protokollerklärung Nr. 3 erfolgen 
Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten 
sind z. B. die 
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a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erzie-
hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in 
der gemeinsamen Förderung behinderter und 
nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit      
einem Anteil von mindestens einem Fünftel 
von behinderten Kindern im Sinne des § 2      
SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung, 
b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von      
Kindern und/oder Jugendlichen mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten, 
c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der 
offenen Tür, 
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) 
Gruppen, 
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für 
mindestens vier Beschäftigte mindestens der     
Entgeltgruppe 6, 
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin mit einrich-
tungsübergreifenden Aufgaben. 
 
Aufnahme eines Abschnittes zum Gesund-
heitsschutz für Lehrkräfte und die Beschäftig-
ten im Sozial- und Erziehungsdienst 
 
Die nachfolgenden Regelungen gelten für 
Lehrkräfte und die Beschäftigten, die im Sozi-
al- und Erziehungsdienst eingruppiert sind. 
Betriebliche Gesundheitsförderung zielt da-
rauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingun-
gen so zu organisieren, dass diese nicht Ursa-
che von Erkrankungen oder Gesundheitsschä-
digungen sind. Sie fördert die Erhaltung bzw. 
Herstellung gesundheitsgerechter Verhältnis-
se am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewuss-
tem Verhalten. Zugleich wird damit die Moti-
vation der Beschäftigten verbessert. Die be-
triebliche Gesundheitsförderung basiert auf 
einem aktiv betriebenen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie die betriebliche Gesund-
heitsförderung gehören zu einem zeitgemä-
ßen Gesundheits-management 
Die Übernahme dieses Abschnittes ist analog 
zum TVöD zu übernehmen. 
 
Entgeltforderungen: 
Die Tabellenentgelte sollen linear um 6% an-
gehoben werden. 
Es soll keine soziale Komponente gefordert 
werden.  
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